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Platzbelegungs- und Spielordnung 

 

 

1.  Platzfreigabe  

Die Plätze dürfen grundsätzlich nur bespielt werden, wenn sie vom Platz- oder Sportwart 

freigegeben sind.  

2. Tenniskleidung  

Sportgerechte Tenniskleidung ist zur Ausübung des Sports vorgeschrieben; die Plätze dürfen 

nur mit Tennisschuhen bespielt werden.  

Für Gäste und Zuschauer gilt: Auch an warmen Tagen bitte mit Hemd bzw. T-shirt. 

3.   Spieldauer  

3.1 Der Spielbeginn ist an der zum Platz gehörenden Uhr (Terrasse) einzustellen. Jeder 

Spieler, der mit seinem Spiel beginnen will, hat sich zu vergewissern, dass die korrekte 

Einstellung erfolgt. Es müssen mindestens 2 Spielkarten an der Uhr hängen.                           

Bei Nichteinstellung oder Falscheinstellung der Uhr können die auf dem Spielfeld 

befindlichen Spieler von wartenden Spielern zum sofortigen Verlassen des Platzes 

aufgefordert werden.  

3.2 Die Spieldauer beträgt:  

-   für das Einzel - 60 Minuten  

-   für das Doppel - 90 Minuten.  

 

3.3 Wechselt während der laufenden Spielzeit ein Spieler aus oder wird von Einzel auf Doppel 

erweitert, so darf die Uhr nicht neu eingestellt werden. Es wird die Spielzeit für Einzel oder 

Doppel vom ursprünglichen Spielbeginn an gerechnet. 

 

  4.  Platzbelegung  

4.1 Die Platzbelegung wird durch das Aushängen der Club- oder Gästekarten aller Spielenden 

an der zum Platz gehörenden Uhr (s. Platznummer) angezeigt.  

4.2 Wartende Spieler zeigen dies durch Aushängen ihrer Club- oder Gästekarte auf "Warten" 

an. Auf "Warten" kann nur gehängt werden, wenn alle Plätze belegt sind.  

4.3 Platz-Reservierungen sind nur gültig, wenn mindestens zwei Karten aufgehängt sind. Nur 

Mitglieder und Gäste, die sich bereits auf der Anlage befinden, sind berechtigt, ihre Karte 

aufzuhängen.  

   

  5.  Platzpflege  

Bei Trockenheit sind die Plätze vor Spielbeginn zu wässern. Der Aufforderung des Platzwartes 

hierzu ist nachzukommen. Nach Spielende ist der Platz abzuziehen und die Linien zu kehren.  

 

 

 



 

 6. Verloren gegangene  Karten  

  Verloren gegangene Clubausweise bitte beim Clubwirt melden; sie werden kurzfristig ersetzt.  

 

  7. Gastspieler  

7.1 Alle Gastspieler können beim Clubwirt bzw. beim Platzwart gegen Gebühr eine 

Gästekarte erwerben. Die Gebühren betragen: 

a)  für Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Auszubildende, Studierende, Wehrpflichtige und   

Zivildienstleistende bis 27 Jahre € 5,00 (Nachweis erforderlich) 

  b)  für Erwachsene € 10,00. 

7.2 Gastspieler können auf der Anlage nur dann spielen, wenn die Inanspruchnahme durch 

Clubmitglieder dies zulässt. Während Turniere laufen werden grundsätzlich keine 

Gästekarten ausgegeben.  

Die Gästekarte  

  a) kann während der Saison pro Gast maximal 6-mal erworben werden.  

b) ist beim Verlassen der Platzanlage unaufgefordert an den Platzwart bzw. Clubwirt 

zurückzugeben.  

7.3 Im Übrigen gelten für Gastspieler die Bedingungen dieser Platzbelegungs- und 

Spielordnung.  

 

  8.  Mehrfach Belegung am selben Tag 

8.1 Die mehrmalige Platzbelegung am selben Tag durch ein Mitglied, das während der 

Hauptbelegungszeit bereits einmal gespielt hat, ist nur zulässig, wenn niemand wartet, der 

noch nicht gespielt hat.  

8.2 Hauptbelegungszeiten sind: montags bis freitags ab 17.00 Uhr, samstags, sonntags und 

feiertags ganztägig. 

 

  9. Aushänge  

Die für Clubveranstaltungen  (Turniere, Training etc.) benötigten Plätze werden am 

"Schwarzen Brett" und der hierfür vorgesehenen Tafel besonders gekennzeichnet und sind 

somit für den sonstigen Spielbetrieb gesperrt (s. Turnier und Trainingspläne). 

 

  10.  Nichtbeachtung der Platz- und Spielordnung 

Bei Nichtbeachtung der Platz- und Spielordnung, die als unsportliches Verhalten gegenüber 

anderen Mitgliedern ausgelegt werden muss, kann die Spielerlaubnis für begrenzte Zeit und 

in besonders schweren Fällen ganz entzogen werden. Hierüber entscheidet der Vorstand 

nach Anhörung des Sportbeirates und des Betroffenen.  

       

      Fassung gemäß Beschluss des Vorstandes vom 28.08.2018 


